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50/01 Gewerbeordnung 

Text 

Wechsel des Rauchfangkehrers 

§ 107. Im Fall des Wechsels des für ein Kehrobjekt beauftragten Rauchfangkehrers hat der bisher 
beauftragte Rauchfangkehrer unverzüglich einen schriftlichen Bericht über die zuletzt erfolgte Kehrung 
und über den Zustand des Kehrobjektes an den für die Zukunft beauftragten Rauchfangkehrer, an die 
Gemeinde und an den Inhaber des Kehrobjektes zu übermitteln. Der Wechsel des Rauchfangkehrers darf 
nicht während der Heizperiode und nicht später als vier Wochen vor dem nächstfolgenden Kehrtermin 
vorgenommen werden. Gibt es in dem jeweiligen Kehrgebiet nicht mehr als zwei Rauchfangkehrer, so ist 
der Wechsel in ein anderes Kehrgebiet zulässig. 
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